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I. Unsere Nachhaltigkeitsstrategie 

Nachhaltigkeit gehört seit jeher zur DNA der Genossenschaftsbanken. 

Auch wir wollen als Bank Verantwortung übernehmen, den Wandel zu einer nachhaltigen Wirtschaft 

mitzugestalten. Wir wollen unserer Verantwortung auch im Anlagegeschäft gerecht werden und 

haben zu diesem Zweck Strategien zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken für unsere 

Kunden einerseits, aber auch in Bezug auf die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren der Investitionsentscheidungen unserer Kunden festgelegt. 

Diese Strategien legen wir nachfolgend offen, um hiermit die Anforderungen der Verordnung über 

nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzsektor (Verordnung EU 2019/2088 – kurz 

„Offenlegungsverordnung“) zu erfüllen. 

Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich ausschließlich auf eine Anlage- bzw. 

Versicherungsberatung in Finanzprodukten, wie sie in der Offenlegungsverordnung definiert werden. 

Dazu zählen insbesondere Fondsprodukte und Versicherungsanlageprodukte. 

II. Strategie zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken und 

zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren 

Die Bank hat die Verwaltung sowie die Investitionsentscheidungsprozesse der Produkte MeinInvest 

sowie VermögenPlus auf die Union Investment ausgelagert. Insoweit sind deren Strategien bezogen 

auf die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken und der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen 

auf Nachhaltigkeitsfaktoren bei Investitionsentscheidungen maßgeblich. Alle in diesem 

Zusammenhang relevanten Informationen nach der Offenlegungsverordnung sind unter folgendem 

Link veröffentlicht: 

MeinInvest:  

https://integrationen.union-investment.de/fondsvermoegensverwaltung-nachhaltig-meininvest 

VermögenPlus: 

https://integrationen.union-investment.de/fondsvermoegensverwaltung-nachhaltig-vermoegenplus 

III. Berücksichtigung in der Vergütungspolitik 

Die Vergütung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter richtet sich grundsätzlich nach den 

Bestimmungen des jeweils gültigen Tarifvertrags für die Genossenschaftsbanken. Eine Verknüpfung 

der Vergütung bzw. variabler Bestandteile der Vergütung mit der Erreichung von 

Nachhaltigkeitszielen im Sinne der Verordnung (EU) 2019/2088 erfolgt nicht. Die Vergütungspolitik 

https://integrationen.union-investment.de/fondsvermoegensverwaltung-nachhaltig-meininvest
https://integrationen.union-investment.de/fondsvermoegensverwaltung-nachhaltig-vermoegenplus


steht jedoch im Einklang mit der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken. Sie ist so ausgestaltet, 

dass keine Anreize geschaffen werden, Nachhaltigkeitsrisiken einzugehen oder zu erhöhen. 
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